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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

auch mit unserer April-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  

Wirtschaftsrecht informieren (Rechtsstand: 27.2.2025). 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Differenzbesteuerung im 
Gebrauchtwagenhandel 

Ein Gebrauchtwagenhändler kann seine Umsätze nicht der 

Differenzbesteuerung unterwerfen, wenn er nicht nachweist, 

dass er die Kfz von einer Privatperson, einem Kleinunterneh-

mer oder von einem Unternehmer, der seinerseits die Diffe-

renzbesteuerung angewendet hat, erworben hat. Auf Ver-

trauensschutz kann er sich nur berufen, wenn er beim Er-

werb der gebrauchten Kfz gutgläubig gewesen ist und alle 

Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass er sich 

nicht an einer Steuerhinterziehung beteiligt. 

Hintergrund: Bei der Differenzbesteuerung unterliegt nur die 

Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis der Um-

satzsteuer, also nicht der gesamte Netto-Verkaufserlös. Die 

Anwendung der Differenzbesteuerung ist u.a. für Kfz-Händ-

ler möglich, die Gebrauchtwagen von Privatpersonen – und 

damit ohne Umsatzsteuer – ankaufen und anschließend an 

Privatpersonen verkaufen. Zulässig ist die Anwendung der 

Differenzbesteuerung auch dann, wenn der Kfz-Händler das 

Kfz von einem Kleinunternehmer erwirbt oder wenn der Ver-

käufer die Differenzbesteuerung angewendet hat. Aufgrund 

der Anwendung der Differenzbesteuerung mindert sich die 

Umsatzsteuer und damit der Brutto-Endverkaufspreis für 

den privaten Käufer. 
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Sachverhalt: Der Kläger war Gebrauchtwagenhändler und 

erwarb im Jahr 2014 29 Kfz von angeblichen Privatverkäu-

fern. Dabei wurden die üblichen Musterverträge für Privat-

personen verwendet. Jedoch waren die dort genannten Ver-

käufer nicht mit dem letzten eingetragenen Kfz-Halter iden-

tisch, und dem Kläger wurde keine Verkaufsvollmacht des 

zuletzt eingetragenen Kfz-Halters vorgelegt. Ferner erwarb 

der Kläger weitere 22 Kfz, in denen die Fahrgestellnummern 

nicht stimmten und deshalb keine weiteren Einzelheiten zu 

den letzten Haltern und Verkäufern ermittelt werden konn-

ten. Der Kläger wollte auf die Verkäufe sämtlicher Kfz die 

Differenzbesteuerung anwenden. Das Finanzamt erkannte 

die Differenzbesteuerung nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Die Differenzbesteuerung war vorliegend nicht anwendbar. 

◼ Der Kläger hatte die Kfz nicht von Privatpersonen erwor-

ben, sondern von Unternehmern. Zwar waren im Streitfall 

„Privatverträge“ geschlossen worden. Tatsächlich waren 

die Verkäufer aber nicht mit dem jeweils letzten Kfz-Halter 

identisch. Auch waren die Fahrgestellnummern unzutref-

fend oder unvollständig. Daher lag der Schluss nahe, dass 

das Kfz von einer Privatperson an einen (Zwischen-)Händ-

ler verkauft worden war, der das Kfz dann als vermeintliche 

Privatperson an den Kläger verkaufte. 

◼ Es lagen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Ver-

käufer der Kfz Kleinunternehmer waren.  

◼ Es sprach nichts dafür, dass die Verkäufer ihrerseits die 

Differenzbesteuerung vorgenommen hatten. Denn in die-

sem Fall hätten sie Rechnungen an den Kläger ausstellen 

und auf die Differenzbesteuerung hinweisen müssen. 

◼ Der Kläger konnte sich schließlich auch nicht auf Vertrau-

ensschutz berufen, da er nicht in gutem Glauben gehandelt 

hat. Er hat nämlich nicht alle Maßnahmen ergriffen, um si-

cherzustellen, dass er sich nicht an einer Steuerhinterzie-

hung beteiligt. Da der Kläger die Verkäufer nicht kannte, 

hätte er nicht ohne Weiteres auf ihre Behauptung, sie seien 

Privatverkäufer, vertrauen dürfen, sondern sich zumindest 

die Verkaufsvollmacht des Kfz-Halters vorlegen lassen. 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass der Steuerpflichtige 

die Voraussetzungen einer für ihn günstigen Regelung nach-

weisen muss. Es blieb im Streitfall unklar, ob die Verkäufer 

Privatpersonen oder aber Zwischenhändler waren; diese 

Ungewissheit ging zu Lasten des Klägers. Allein die Ver-

wendung von Musterverträgen für Privatpersonen genügt 

nicht für die Anwendung der Differenzbesteuerung, wenn 

sich Ungereimtheiten herausstellen, wie z. B. die fehlende 

Identität zwischen Verkäufer und eingetragenem Kfz-Halter. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Schenkung von Gesellschaftsanteilen 
zwecks Unternehmensnachfolge 

Übertragen die Gesellschafter einer GmbH, die Arbeitgebe-

rin ist, unentgeltlich GmbH-Anteile auf Arbeitnehmer, die in 

der Geschäftsleitung tätig sind, damit diese den Sohn der 

Gesellschafter als neuen Geschäftsführer der GmbH im 

Rahmen der Unternehmensnachfolge unterstützen, führt 

dies nicht zu Arbeitslohn. Denn die Übertragung der Anteile 

ist dann nicht durch das Arbeitsverhältnis veranlasst. 

Hintergrund: Zum Arbeitslohn gehören alle Einnahmen, die 

dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war in der Geschäftsleitung der X-

GmbH als Arbeitnehmerin tätig. Gesellschafter der X-GmbH 

waren die Eheleute A und B. A vollendete im Jahr 2012 das 

65. Lebensjahr. In einer Gesellschafterversammlung im Jahr 

2013 beschlossen A und B, ihre GmbH-Anteile im Umfang 

von 74,61 % auf ihren Sohn S, der unternehmerisch noch 

nicht erfahren war, und im Umfang von jeweils ca. 5,08 % 

auf die Klägerin sowie auf weitere vier Mitglieder der Ge-

schäftsleitung (insgesamt 25,39 %) unentgeltlich zum 

1.1.2014 zu übertragen. Dies sollte dazu dienen, die Unter-

nehmensnachfolge zu sichern; die Übertragung auf S er-

folgte unter Nießbrauchsvorbehalt. Mit der Klägerin und den 

vier weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung vereinbarten 

A und B jeweils eine Rückfallklausel, nach der A und B die 

Rückübertragung der Anteile verlangen konnten, falls das Fi-

nanzamt die schenkungsteuerliche Begünstigung für die 

schenkweise Übertragung der GmbH-Anteile nicht gewäh-

ren würde. Das Finanzamt behandelte die Übertragung der 

GmbH-Anteile auf die Klägerin als lohnsteuerpflichtig und 

bewertete dies mit dem gemeinen Wert der Anteile. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hierge-

gen gerichteten Klage statt: 

◼ Zwar kann Arbeitslohn auch durch einen Dritten wie A und 

B geleistet werden, die nicht Arbeitgeber der Klägerin wa-

ren. Die Übertragung der GmbH-Anteile auf die Klägerin 

führte jedoch nicht zu Arbeitslohn, weil sie nicht maßgeb-

lich durch das Arbeitsverhältnis veranlasst war. 

◼ Entscheidendes Motiv für die Übertragung der GmbH-An-

teile war die Regelung der Unternehmensnachfolge. Dies 

folgt aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung 

sowie aus der Rückfallklausel, die die Übertragung von der 

schenkungsteuerlichen Begünstigung der Übertragung der 

GmbH-Anteile abhängig machte. Durch die Übertragung 

von insgesamt 25,39 % auf die Kläger und die vier weiteren 

Mitglieder der Geschäftsleitung erhielten diese eine Sperr-

minorität und konnten damit Einfluss auf die Unterneh-

mensleitung durch S nehmen. 

Hinweise: Gegen den Ansatz von Arbeitslohn sprach auch, 

dass der Wert der übertragenen GmbH-Anteile deutlich über 

dem Jahresgehalt der Klägerin lag. Außerdem wäre nicht 

nachvollziehbar gewesen, weshalb die fünf Mitglieder der 

Geschäftsleitung einen gleich hohen geldwerten Vorteil in 

Gestalt der GmbH-Anteile als Arbeitslohn hätten erhalten 

sollen, obwohl sie unterschiedlich lang bei der X-GmbH be-

schäftigt waren und unterschiedlich hohe Gehälter bezogen. 

Im Übrigen waren die Anteilsübertragungen nicht an den 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses der Klägerin geknüpft. 

Zu beachten ist, dass bei der Frage, ob ein geldwerter Vorteil 

durch das Arbeitsverhältnis veranlasst ist oder aber eine 

Schenkung vorliegt, die konkreten Umstände des Einzelfalls 

zu prüfen sind. Arbeitslohn ist anzunehmen, wenn der Ar-

beitgeber seinem Arbeitnehmer bereits zu Beginn seiner Tä-

tigkeit das Recht zum verbilligten Erwerb von Anteilen ein-

räumt, falls der Arbeitnehmer bestimmte Ziele in einem fest-

gelegten Zeitraum erreicht. 
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Fahrtkosten eines 
Außendienstmitarbeiters 

Nutzt ein Außendienstmitarbeiter für seine Außendienstfahr-

ten einen geleasten Pkw, für den er eine Leasing-Sonder-

zahlung geleistet hat, ist die Leasing-Sonderzahlung für die 

Berechnung der Kilometerkosten auf die Dauer des Leasing-

vertrags zu verteilen. Gleiches gilt für andere Zahlungen des 

Arbeitnehmers, die sich auf den Leasingzeitraum erstre-

cken, z. B. Kosten für einen Satz Reifen. 

Hintergrund: Fahrkosten des Arbeitnehmers für Fahrten 

zwischen seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 

sind grundsätzlich nur mit der Entfernungspauschale von 

0,30 € pro Entfernungskilometer (ab dem 21. Entfernungski-

lometer: 0,38 €) anzusetzen. Für sonstige berufliche Fahr-

ten kann der Arbeitnehmer jedoch die tatsächlichen Kfz-

Kosten absetzen, alternativ eine Pauschale nach dem Bun-

desreisekostengesetz von 0,30 € pro gefahrenen Kilometer. 

Sachverhalt: Der Kläger war angestellter Außendienstmitar-

beiter und nutzte für seine sonstigen beruflichen Fahrten zu 

den Kunden seines Arbeitgebers einen BMW, den er im De-

zember 2018 für drei Jahre leaste. Noch im Dezember 2018 

leistete er eine Leasing-Sonderzahlung in Höhe von 

15.000 €; außerdem erwarb er noch einen weiteren Reifen-

satz. Bei der Ermittlung der tatsächlichen Kfz-Kosten für 

2018 setzte er die Leasing-Sonderzahlung sowie die Kosten 

für die Reifen jeweils im vollen Umfang bei den Kfz-Kosten 

an und ermittelte auf diese Weise einen Kilometersatz von 

0,93 €. Die im Dezember 2018 getätigten sonstigen berufli-

chen Fahrten bewertete er mit diesem Betrag, den das Fi-

nanzamt akzeptierte. Im Streitjahr 2019 wandte er ebenfalls 

den Kostenbetrag von 0,93 € pro gefahrenen Kilometer an. 

Das Finanzamt gewährte nun aber lediglich den Pauschal-

satz von 0,30 € pro gefahrenen Kilometer. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt den vom 

Kläger ermittelten Kostenbetrag von 0,93 € gleichfalls für 

falsch, verwies die Sache jedoch zur weiteren Aufklärung an 

das Finanzgericht (FG) zurück: 

◼ Leistet ein Arbeitnehmer eine Leasing-Sonderzahlung für 

einen Pkw, den er für sonstige berufliche Fahrten nutzt, ist 

die Leasing-Sonderzahlung für Zwecke der Ermittlung der 

Kfz-Kosten für sonstige berufliche Fahrten auf den Lea-

singzeitraum zu verteilen. Bei einer dreijährigen Leasing-

dauer geht also ein Betrag von 5.000 € (1/3 von 15.000 €) 

in die Kfz-Kosten für 2019 ein. 

◼ Diese Verteilung von Kosten auf die Dauer des Leasing-

zeitraums ergibt sich aus einer sog. wertenden Zuord-

nung, die der BFH im Bereich der Einnahmen-Über-

schussrechnung vor Kurzem entwickelt hat und die nach 

dem aktuellen Urteil auch für Arbeitnehmer gilt. 

◼ Gleiches gilt für diejenigen Kosten für eine Sonderausstat-

tung (wie einen weiteren Reifensatz), die sich ebenfalls auf 

den Leasing-Zeitraum erstrecken. Auch hier ist eine Vertei-

lung der Kosten auf den Leasing-Zeitraum vorzunehmen. 

◼ Der für 2018 ermittelte Kostenbetrag pro Kilometer in Höhe 

von 0,93 € kann somit für 2019 nicht übernommen werden, 

weil im Jahr 2018 die Leasing-Sonderzahlung sowie die 

Kosten für die Sonderausstattung (Reifensatz) vollständig 

in die Kosten eingeflossen ist, anstatt nur mit 1/36 (für De-

zember 2018) berücksichtigt zu werden. 

◼ Das Finanzgericht muss nun eine Berechnung für 2019 

durchführen und darf dabei die Kosten für die Leasing-Son-

derzahlung sowie für die Sonderausstattung nur anteilig 

berücksichtigen, um so den zutreffenden Kostenbetrag für 

2019 zu ermitteln. 

Hinweise: An sich gilt das sog. Abflussprinzip für Arbeitneh-

mer und solche Unternehmer, die ihren Gewinn durch Ein-

nahmen-Überschussrechnung ermitteln. Danach müsste die 

Leasing-Sonderzahlung sowie die Zahlung für die Sonder-

ausstattung im Jahr 2018 angesetzt werden, weil der Kläger 

die Zahlungen im Dezember 2018 geleistet hat. Von diesem 

Grundsatz weicht der BFH seit Kurzem ab; vermutlich will er 

Gestaltungen verhindern, bei denen durch eine Leasing-

Sonderzahlung ein hoher steuerlicher Abzug erreicht wer-

den soll. 

Mit dem aktuellen Urteil ändert der BFH seine Rechtspre-

chung in Bezug auf Arbeitnehmer. Nach bisheriger Recht-

sprechung wäre die im Dezember 2018 geleistete Leasing-

Sonderzahlung in die Kfz-Kosten des Jahres 2018 einge-

gangen. 

Vermieter 

Keine Sonderabschreibung bei Abriss 
und Neubau 

Die Sonderabschreibung für neue Mietimmobilien wird nicht 

gewährt, wenn der Steuerpflichtige ein Gebäude abreißt und 

ein neues Gebäude errichtet. Die Ersetzung des bisherigen 

Gebäudes ist nämlich kein Neubau, da kein neuer Wohn-

raum geschaffen wird. Dies hat das Finanzgericht Köln in 

erster Instanz entschieden. 

Hintergrund: Für neue in der EU gebaute und vermietete 

Wohnungen bzw. Wohngebäude kann der Steuerpflichtige 

in den ersten vier Jahren eine Sonderabschreibung von bis 

zu 5 % jährlich (insgesamt also bis zu 20 %) zusätzlich zur 

regulären Abschreibung in Anspruch nehmen, wenn die Im-

mobilie im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in den 

folgenden neun Jahren zu Wohnzwecken genutzt wird. Der 

Bauantrag muss nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 

gestellt worden sein (zur Neuregelung s. Hinweise unten). 

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten dürfen 

3.000 €/qm Wohnfläche nicht übersteigen, und die Bemes-

sungsgrundlage für die Sonderabschreibung ist auf 

2.000 €/qm beschränkt. 

Sachverhalt: Die Kläger vermieteten bis 2019 ein Einfamili-

enhaus. Der Sanierungsstau für das Einfamilienhaus belief 

sich im Jahr 2018 auf ca. 106.000 €. Die Kläger entschlos-

sen sich daher Ende 2018 zu einem Abriss und anschließen-

den Neubau. Am 27.7.2019 stellten sie den Bauantrag, lie-

ßen das Einfamilienhaus abreißen und errichteten bis zum 

Dezember 2020 ein neues Einfamilienhaus, welches sie 

ebenfalls vermieteten. Die Herstellungskosten für den Neu-

bau betrugen rund 305.000 €. Die Kläger machten die Son-

derabschreibung für neue Wohngebäude in Höhe von 

15.250 € (5 % der Herstellungskosten) für 2020 geltend. Das 

Finanzamt erkannte die Sonderabschreibung nicht an, weil 

kein neuer Wohnraum geschaffen worden sei. 

Entscheidung: Das Finanzgericht Köln (FG) wies die hier-

gegen gerichtete Klage ab: 
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◼ Die Sonderabschreibung für neue Wohngebäude setzt vo-

raus, das aufgrund eines nach dem 31.8.2018 und vor dem 

1.1.2022 gestellten Bauantrags neuer Wohnraum geschaf-

fen wird. Der Wohnraum muss also nicht nur neu sein, son-

dern darf bisher nicht vorhanden gewesen sein, so dass es 

sich um eine zusätzliche Wohnung handeln muss. 

◼ Im Streitfall ist kein neuer, zusätzlicher Wohnraum ge-

schaffen worden. Es wurde lediglich alter Wohnraum 

durch neuen Wohnraum ersetzt. Dass der Ausbau- und 

Energiestandard des neuen Einfamilienhauses besser ist, 

genügt für die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 

nicht. Der Gesetzgeber wollte mit der einschlägigen Vor-

schrift keine energetischen Sanierungen fördern, sondern 

zusätzlichen Wohnraum schaffen. 

◼ Von neuem, zusätzlichem Wohnraum könnte man allen-

falls dann ausgehen, wenn das bisherige Einfamilienhaus 

wirtschaftlich und technisch verbraucht gewesen wäre, so 

dass vor der Sanierung bzw. Baumaßnahme kein nutzba-

rer Wohnraum mehr vorhanden gewesen wäre. Dies war 

jedoch nicht der Fall; denn immerhin hatte das abgerissene 

Einfamilienhaus ausweislich der Schätzung der finanzie-

renden Bank noch einen Restwert von ca. 145.000 €. 

Hinweise: Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden. 

Der BFH wird abschließend entscheiden müssen, ob es ge-

nügt, einen Neubau zu errichten oder ob es sich bei dem 

Neubau auch um zusätzlichen Wohnraum handeln muss. 

Die Sonderabschreibung, die ursprünglich einen Bauantrag 

vor dem 1.1.2022 verlangte, ist vom Gesetzgeber auf Fälle 

erweitert worden, in denen der Bauantrag nach dem 

31.12.2022 gestellt worden ist. Allerdings muss das Ge-

bäude dann die Voraussetzungen eines „Effizienzhaus 40“ 

mit Nachhaltigkeits-Klasse erfüllen und über das Qualitäts-

siegel „Nachhaltiges Gebäude“ verfügen. Die Anschaffungs- 

bzw. Herstellungskosten dürfen 5.200 €/qm Wohnfläche 

nicht übersteigen, die Bemessungsgrundlage für die Son-

derabschreibung ist auf 4.000 €/qm beschränkt. Unverän-

dert ist die Voraussetzung, dass das Gebäude bzw. die 

Wohnung im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung und in 

den folgenden neun Jahren zu Wohnzwecken genutzt wird. 

Alle Steuerzahler 

Aufwendungen für ein Fitnessstudio 

Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 

sind auch dann keine außergewöhnlichen Belastungen, 

wenn die Mitgliedschaft begründet worden ist, um im Fit-

nessstudio an einem ärztlich verordneten Funktionstraining 

teilnehmen zu können. 

Hintergrund: Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwen-

dungen, die dem Steuerpflichtigen zwangsläufig entstehen. 

Typische Beispiele hierfür sind Krankheitskosten oder 

Wiederbeschaffungskosten nach der Vernichtung des Haus-

rats durch Feuer oder Hochwasser. 

Sachverhalt: Die Klägerin litt an einer zunehmend schmerz-

haften Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Ihr Arzt ver-

ordnete ihr daher ein sog. Funktionstraining in Gestalt von 

Wassergymnastik. Die Krankenkasse übernahm die Kosten 

für das Training. Zuerst nahm die Klägerin an einem Funkti-

onstraining eines Kneipp-Vereins teil, konnte dort aber nur 

samstags trainieren. Daher wechselte sie zu einem Fitness-

studio, das bessere Trainingszeiten anbot. Allerdings 

musste die Klägerin sowohl Mitglied in dem Fitnessstudio als 

auch Mitglied in einem Verein werden; außerdem musste die 

Klägerin ein Grundmodul in dem Fitnessstudio buchen, das 

ihr u. a. den Zugang zur Sauna sowie zum Schwimmbad und 

Aqua-Fitnesskursen eröffnete. Die Kosten für das Fitness-

studio (Mitgliedschaft und Grundmodul) sowie für den Verein 

wurden von der Krankenkasse nicht übernommen, so dass 

die Klägerin diese Kosten sowie die Fahrtkosten zum Fit-

nessstudio als außergewöhnliche Belastungen geltend 

machte. Das Finanzgericht (FG) in der ersten Instanz er-

kannte die Aufwendungen für die Fahrten sowie für den 

Kneipp-Verein an, nicht aber die Kosten für das Fitnessstu-

dio (Beitrag für die Mitgliedschaft und das Grundmodul). 

Hiergegen legte die Klägerin Revision beim Bundesfinanz-

hof (BFH) ein. 

Entscheidung: Der BFH erkannte die Kosten für das Fit-

nessstudio (Mitgliedschaft und Grundmodul) nicht als außer-

gewöhnliche Belastungen an und wies die Klage ab: 

◼ Außergewöhnliche Belastungen liegen nur dann vor, wenn 

die Aufwendungen dem Steuerpflichtigen zwangsläufig 

entstehen. 

◼ Zwar sind Krankheitskosten grundsätzlich zwangsläufig. 

Die Kosten für das Fitnessstudio sowie für den Verein sind 

jedoch keine Krankheitskosten, sondern Aufwendungen für 

vorbeugende Gesundheitsmaßnahmen. Denn das Fit-

nessstudio samt Sauna und Schwimmbad wird auch von 

gesunden Menschen besucht, die dort trainieren. Die Kos-

ten beruhen somit auf einer freien Willensentscheidung. 

◼ Die Zwangsläufigkeit ergibt sich auch nicht daraus, dass 

die Klägerin Mitglied im Fitnessstudio werden und das 

Grundmodul buchen musste, um das medizinisch indizierte 

Funktionstraining absolvieren zu können. Dies ändert 

nichts daran, dass die Entscheidung, einem Fitnessstudio 

beizutreten, um dort das Funktionstraining zu absolvieren, 

frei gewählt war. 

Hinweise: Gegen die Anerkennung als außergewöhnliche 

Belastungen sprach zudem, dass die Klägerin das Fitness-

studio auch über das Funktionstraining hinaus nutzen 

konnte, insbesondere auch das Schwimmbad sowie den 

Saunabereich. Dem BFH zufolge kam es nicht darauf an, ob 

sie diese Möglichkeit tatsächlich wahrnahm. 
 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im April 2025 

10.4.2025 Umsatzsteuer; Lohnsteuer, Kirchensteuer zur Lohnsteuer, ggf. Solidaritätszuschlag 

Zahlungsschonfrist bis zum 14.4.2025 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

28.4.2025 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 28.4.2025 

Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24.4.2025 

 


